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Satzung  

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "VenGa - Verein zur Förderung ethisch-nachhaltiger 

Geldanlagen e.V." 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. 

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereines sind die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich 

der Studentenhilfe sowie die Förderung von Verbraucherberatung und Verbrau-

cherschutz.  Ethisch-nachhaltige Geldanlagen bedeutet, Finanzmittel ökonomisch zielge-

richtet unter Beachtung des so genannten Magischen Dreiecks unter Abwägung der drei 

Kriterien "Sicherheit, Liquidität und Rendite" anzulegen und sich zugleich mit den Wir-

kungen der Geldanlagen auf Andere auseinanderzusetzen und dem Magischen Dreieck 

ein viertes Kriterium "Ethik/Nachhaltigkeit" hinzuzufügen. Daher gilt: 

• Geldanlagen sind nach ökonomischen Grundsätzen vorzunehmen 

• Zugleich ist die Auseinandersetzung mit den Wirkungen der Geldanlage auf Umwelt, 

Mitwelt und Nachwelt unverzichtbar. 

Darum sollen Geldanlagen unter Berücksichtigung ethischer Werte auch 

• sozialverträglich, 

• ökologisch und 

• generationengerecht erfolgen. 

Unter "sozialverträglich" verstehen wir die Anerkennung der Unantastbarkeit der Würde 

jedes Menschen und die weltweite Beachtung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte und Pflichten eines jeden Menschen. 

 

Unter "ökologisch" verstehen wir die Verantwortung jedes Einzelnen für die Bewahrung 

der Schöpfung, nicht nur durch den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. 

 

Unter "generationengerecht" verstehen wir die Verantwortung für das Zusammenleben 

der jetzigen Generation in Gerechtigkeit und Frieden und für die Erhaltung der Entwick-

lungsmöglichkeiten der kommenden Generationen ("Nachhaltige Entwicklung ist Ent-

wicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.") 

 

Bei Beachtung dieser Kriterien der Vermögensanlage sprechen wir von ethisch nachhal-

tigen Geldanlagen. 

 

 

 

 

http://www.venga-ev.org/
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Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a. Förderung der ethisch-nachhaltigen Finanzbildung in Schulen, Hochschulen, Volks-

hochschulen durch Seminare, Diskussionen und Vorträge 

b. Förderung der ethisch-nachhaltigen Finanzbildung in Zusammenarbeit mit Einrich-

tungen des Verbraucherschutzes und der Verbraucherberatung durch Seminare, 

Diskussionen und Vorträge 

c. Förderung der ethisch-nachhaltigen Finanzbildung in weiteren Einrichtungen der Er-

wachsenbildung durch Seminare, Diskussionen und Vorträge 

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(5) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf 

der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Auf-

wandsentschädigung ausgeübt werden. 

Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der 

Vorstand gem. § 26 BGB zuständig. 

(6) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine ange-

messene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

(7) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 

der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Tätigkeiten, hauptamtlich 

Beschäftigte für die Verwaltung anzustellen. Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat 

der 1. Vorsitzende. 

(8) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-ersatz-

anspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für 

den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 

Porto, Telefon und Kopier- und Druckkosten. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das 

Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen 

der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen. 

(9) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitglieder 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person ab 14 Jahren und jede juristische Per-

son werden, die den Verein in seinen Bestrebungen unterstützen will. Die Mitgliedschaft 

wird durch Beitrittserklärung beantragt. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(2) Der Verein hat folgende Mitglieder: 

• ordentliche Mitglieder 

• jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs) 

• Fördermitglieder 

• Ehrenmitglieder. 

Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt 

werden. Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres zu or-

dentlichen Mitgliedern. 
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(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss.  

(5) Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Die hierzu abzuge-

bende Erklärung bedarf der Schriftform und muss spätestens drei Monate vor Ablauf 

des Geschäftsjahres beim Vorstand eingehen. 

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat oder 

trotz Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den 

Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der 

Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Be-

schluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung 

des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversamm-

lung entscheidet. 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitglieder-

versammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.  

Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und 

Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 

§ 6 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind: 

• Die Mitgliederversammlung 

• Der Vorstand 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) In jedem Kalenderjahr ist mindestens eine Mitgliederversammlung als Jahreshauptver-

sammlung abzuhalten. Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung muss folgende 

Punkte enthalten: 

a. Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht der Kassenprüfer, 

b. Entlastung des Vorstandes, 

c. ggf. Neu- oder Ergänzungswahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer, 

d. Behandlung vorliegender Anträge, 

e. Verschiedenes. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinte-

resse erfordert oder wenn die Einberufung von 25 % Prozent der Vereinsmitglieder schrift-

lich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter 

Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe 

der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 

folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 

letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Post- oder Email-Adresse ge-

richtet ist. 

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätz-

lich für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht ei-

nem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung 

und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 

Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vor-

stand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte 
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des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und 

über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über: 

• Strategie und Aufgaben des Vereins 

• Beteiligungen 

• Aufnahmen von Darlehen 

• Beiträge 

• alle Geschäftsordnungen des Vereins 

• Satzungsänderungen 

• Auflösung des Vereins. 

 

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig – ohne Rück-

sicht auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse (mit Ausnahme von Satzungsänderungen 

und bei Auflösung des Vereins) mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-

trag als abgelehnt. 

(7) Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen 

Mitgliedern per Post (oder per E-Mail) mit einer Frist von zwei Wochen zur Stimmabgabe 

vorgelegt. Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten 

als Enthaltungen. 

(8) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB kann der Vorstand nach seinem Ermessen be-

schließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung 

ohne körperliche Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitglieder-

rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (zum Beispiel per E-

Mail, Online-Formular, Onlinekonferenz) oder aber ihre Stimme im Vorhinein ohne Anwe-

senheit bzw. Teilnahme an der Online-Mitgliederversammlung schriftlich abgeben können. 

(9) Der Vorstand regelt in der Wahlordnung geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen für die Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung, die insbesondere si-

cherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen 

und ihre Rechte wahrnehmen. 

(10) Für Erlass, Änderung und Aufhebung der Wahlordnung ist der Vorstand zuständig, der hier-

über mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Wahlordnung ist 

den Vereinsmitgliedern vor der Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung zur 

Kenntnis zu geben, damit sie verbindlich wird. 

(11) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und Vorstandsbe-

schlüsse entsprechend 

§ 8 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus drei bis fünf Mitgliedern. Über die Zahl der Vorstandsmitglie-

der beschließt die Mitgliederversammlung bei der Wahl des Vorstandes. Der Verein wird 

durch je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich ver-

treten. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die Mitglieder des Vorstan-

des bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. 

 

§ 9 Satzungsänderungen 

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der erschiene-

nen Vereinsmitglieder erforderlich. 

Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der sat-

zungsgemäßen Frist) zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung 

der bisherige und der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt sind. 
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(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungs-

änderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind schrift-

lich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

§ 11 Datenschutz 

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erho-

ben (Name, Vorname, Anschrift, E-Mailadresse). Diese Daten werden im Rahmen der 

Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 

(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern 

nur nach entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten 

von Mitgliedern aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 

§12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertelmehrheit der in der Mit-

gliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 

rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der 

Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe oder die Förde-

rung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 

Hamburg, 12.04.2022 

 


